
 

Der Kreistag 

 
 

E I N L A D U N G  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az.: 91 000-KT  Gießen, den 24. November 2025 
 
 
 
Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren, 
 
zur 28. öffentlichen Sitzung des Kreistages lade ich ein für 

 
Montag, den 15. Dezember 2025, 15:00 Uhr 

 
in das Kulturzentrum „Am Schlosspark",  

Am Schlosspark 2, 35418 Buseck-Großen-Buseck. 
 

 
 
 
Die Tagesordnung mit den dazugehörigen Drucksachen und sonstigen Unterlagen 
füge ich als Anlage bei. 
 
Den beigefügten Entschädigungsantrag geben Sie zum Schluss der Sitzung bitte 
ausgefüllt zurück, diesen finden Sie aber auch zum Ausfüllen im Internet unter 
„https://www.lkgi.de/kreisgremien/“ (ganz unten). 
 
Mit freundlichen Grüßen      Anlage 
 

 
 
 
 
 
 

Claus Spandau 
Kreistagsvorsitzender 
 

Kreisgremien und Öffentlich-
keitsarbeit 
Thomas Euler 
Gebäude F, Raum F209 
Riversplatz 1-9 
35394 Gießen 
Telefon 0641/9390-1530 
thomas.euler@lkgi.de 
www.lkgi.de 
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Tagesordnung 
für die 28. öffentlichen Sitzung des Kreistages am 15. Dezember 2025: 

  
  Einwohner/innenfragestunde gemäß § 10a der Kreistagsgeschäfts-

ordnung 
  

 
   Sitzungsteil A 
  
1. Eröffnung und Begrüßung 
  
2. Feststellung der Tagesordnung 
  
3. Verabschiedung des langjährigen Kreistagsschriftführers 
  
4. Ehrung langjährig ehrenamtlich Tätiger Kreistagsabgeordneten und 

Kreisbeigeordneten 
  
5. Fragestunde 
  
6. Berufung der stellv. Gleichstellungsbeauftragten in die Betriebskom-

mission des Eigenbetriebs „Servicebetrieb Landkreis Gießen"; 
hier: Vorlage der Betriebskommission des Eigenbetriebes „Service-
betrieb Landkreis Gießen" vom 29. Oktober 2025 
Vorlage: 1942/2025 

  
7. Nachbesetzung von Positionen im Jugendhilfeausschuss; 

hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 5. November 2025 
Vorlage: 1945/2025 

  
 

  Sitzungsteil B 
  
8. Projektgenehmigung und Mittelfreigabe für die Aufstockung der 

Grundschule „Goetheschule“ in Buseck-Großen-Buseck; 
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 27. Oktober 2025 
Vorlage: 1938/2025 

  
9. Elfte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Ge-

bühren für die Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle für den 
Landkreis Gießen; 
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 10. November 2025 
Vorlage: 1961/2025 

  
10. Finanzierung des E-Bus-Linienverkehrs im Linienbündel Lollar-Lum-

datal; 
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 12. November 2025 
Vorlage: 1966/2025 
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11. Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung zur Durchführung des 
Bauleitverfahrens sowie eines Grundstückstauschs für den Neubau 
der Gallus-Schule Grünberg; 
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 13. November 2025 
Vorlage: 1953/2025 

  
12. Förderantrag des Landkreises Gießen zum Bundesprogramm „Sanie-

rung kommunaler Sportstätten"; 
hier: Antrag des Kreisausschusses vom 17. November 2025 
Vorlage: 1974/2025 

  
 

   Sitzungsteil C 
  
13. Wirtschaftsplan 2026 Servicebetrieb Landkreis Gießen; 

hier: Vorlage der Betriebskommission für den Eigenbetrieb  
„Servicebetrieb Landkreis Gießen" vom 17. Oktober 2025 

Vorlage: 1913/2025 
  
14. Einundzwanzigste Satzung zur Änderung der Abfallgebührensat-

zung des Landkreises Gießen; 
hier: Vorlage der Betriebskommission des Eigenbetriebes  

„Kreislaufwirtschaft Landkreis Gießen" vom 7. November 2025 
Vorlage: 1954/2025 

  
15. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kreislaufwirtschaft Landkreis Gie-

ßen für das Jahr 2026; 
hier: Vorlage der Betriebskommission des Eigenbetriebes  

„Kreislaufwirtschaft Landkreis Gießen" vom 4. November 2025 
Vorlage: 1944/2025 

  
16. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026; 

Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2029 und ein Haus-
haltssicherungskonzept; 
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 20. Oktober 2025 
Vorlage: 1882/2025 

  
16.1. Zweite Beratung - Haushaltsvorlage und Änderungsanträge 
  
16.1.1. Kommunen entlasten – Kreisumlage senken; 

hier: Haushaltsänderungsantrag der SPD-Fraktion vom  
17. November 2025 

  
16.2. Dritte Beratung - Generaldebatte 
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17. Dritte Satzung zur Änderung der Satzung über die Teilnahme an der 
Kindertagespflege, die Erhebung von Kostenbeiträgen und die Ge-
währung einer laufenden Geldleistung des Landkreises Gießen (Kin-
dertagespflegesatzung); 
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 6. Oktober 2025 
Vorlage: 1879/2025 

  
18. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
  
18.1. Sechste Satzung zur Änderung der Satzung für das Jugendamt des 

Landkreises Gießen; 
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 22. Oktober 2025 
Vorlage: 1937/2025 

  
18.2. Einrichtung eines Jugendparlaments; 

hier: Antrag der FDP-Fraktion vom 31. Oktober 2022 (ehemaliger 
Initiativantrag zu Antrag 0707/2022) 
Vorlage: 1714/2025 

  
19. Einrichtung einer lokalen Vernetzungs- und Lotsenstelle für Opfer 

geschlechtsspezifischer Gewalt; 
hier: Antrag der Vraktion-Fraktion vom 19. November 2025 
Vorlage: 1978/2025 

  
20. Einrichtung Frauennotruf; 

hier: Antrag der Fraktion Gießener Linke vom 21. November 2025 
Vorlage: 1979/2025 

  
21. Änderung der Förderrichtlinie Klimageld; 

hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 23. November 2025 
Vorlage: 1980/2025 

  
22. Mitteilungen 

 
Anmerkung zu den Tagesordnungspunkten 6 und 7: 
Da es sich bei den beiden Wahlen um Mehrheitswahlen handelt kann – wenn niemand wider-
spricht – die Abstimmung gemäß § 32 HKO i.V.m. § 55 Abs. 3 HGO jeweils offen per Hand-
aufheben sowie im zweiten Fall en bloc erfolgen. Der Ältestenrat hat sich auf dieses Verfah-
ren in seiner Sitzung am 19. November 2025 verständigt.  
 
Anmerkung zu Tagesordnungspunkt 16: 
Der Entwurf des Haushalts 2026 wurde vom Kämmerer in der Sitzung des Kreistages am 3. 
November 2025 eingebracht. Die Haushaltsrede und weitere Sitzungsunterlagen zum Haus-
halt und letztendlich sämtliche Haushaltsänderungsanträge befinden sich im Parlamentsin-
formationssystem bzw. werden bei Eingang sofort eingestellt.  
 
Anmerkung zu Tagesordnungspunkt 18: 
Bei dem Antrag 1714/2025 (Einrichtung eines Jugendparlaments; hier: Antrag der FDP-Frak-
tion vom 31. Oktober 2022) handelt es sich um einen ehemaligen Initiativantrag zu Antrag 
0707/2022, der am 19. Mai 2025 zurückgezogen wurde. Die „Zukunftskonferenz“ für Ju-
gendliche aus dem Landkreis Gießen im Alter von 14 bis 27 Jahren hat am 25./26. Oktober 
2025 stattgefunden, so dass der Bericht erst im Kreistagsausschuss für Soziales, Gesundheit, 
Integration und Ehrenamt am 3. Dezember 2025 gegeben werden kann.  



LANDKREIS GIESSEN Vorlage Nr.: 1942/2025
Der Kreisausschuss Gießen, den 24. Oktober 2025

Az.: 84/SO

Sachbearbeiter: Sascha Ott °n Ory
Telefonnummer: 0641/3930-1660 ex1°

om
9

Vorlage der Betriebskommission des Servicebetriebes

 

 
Berufung derStellvertreterin der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten in
die Betriebskommission des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Landkreis Gießen“
 

Beschluss-Antrag:

Der Kreistag wählt für die Dauer der Wahlzeit des Kreistags die stellvertretende
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte des Servicebetriebes, Frau Anna Prahl,
als Stellvertreterin der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten des
Servicebetriebes, Frau Anica Russo, in die Betriebskommission des
Eigenbetriebes „Servicebetrieb Landkreis Gießen“.

Begründung:

Für jedes gewählte Mitglied der Betriebskommission des Eigenbetriebes
„servicebetrieb Landkreis Gießen“ ist ein Mitglied als Stellvertreter zu berufen. Die
stellvertretende Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte des Servicebetriebs, Frau
Anna Prahl, soll in diesem Zuge als Stellvertreterin der Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten, Frau Anica Russo, in die Betriebskommission berufen
werden.

Am 16. September 2025 wurde Frau Anna Prahl gem. $ 15 Abs. 4 HGLG mit Wirkung
vom 17. September 2025 bis 31. Oktober 2028 zur Stellvertreterin der Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragen des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Landkreis Gießen“
bestellt. Frau Prahl soll künftig in der Betriebskommission des Eigenbetriebes
„Servicebetrieb Landkreis Gießen“ die Funktion der Stellvertreterin der Frauen- und

Gleichstellungsbeauftragten, Frau Russo, übernehmen.

 

Finanzielle Auswirkungen:

Es entstehen keine Kosten.

Folgekosten:

 

Sonstiges/Bemerkungen:
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Mitzeichnung:

Servicebetrieb
S

Organisationseinheit

ezer

Betriebsleiter
 

Sachgebietsfeitung
Haysmeister und Reinigung

 

 

Zustimmungsvermerk/Sichtvermerk:

 

 

Beschluss des _Kreisausschusses_
vom: AG. Nevember 2025
Die Vorlage wird - mit-Zusatzbeschtuss=”
genehmigt- nicht-genehmigt-- zurückgestellt

Zur Beglaubigun eo 7
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Beschluss des Keule vom:

ASaTU
Die Vorlage wird- mit Zusatzbeschluss - “*
genehmigt- nicht genehmigt - zurückgestellt

Zur Beglaubigung



 

LANDKREIS GIESSEN Vorlage Nr.: 1945/2025

Der Kreisausschuss Gießen, den 5. November 2025

Az.: 91 000-310

Sachbearbeiter: Nicole Fritz
Telefonnummer: 1484 i

an g, Or75

ep Kon 8

Beschlussvorlage des Kreisausschusses “Stag

 
Nachbesetzung von Positionen im Jugendhilfeausschuss
 

Beschluss-Antrag:
 

Der Kreistag führt für den Jugendhilfeausschuss des Landkreises Gießen
folgende Nachwahlen durch:

1. Für die Position nach $ 4 Abs. 2 Nr. 11 der Satzung für das Jugendamt
des Landkreises Gießen wird als beratendes Mitglied für die AG nach §
78 SGB VIIl - Tagesbetreuung anstelle des ausgeschiedenen Mitglieds
Frau Christine Rinn nunmehr

Frau Christina Hamburger

in den Jugendhilfeausschuss des Landkreises Gießen gewählt.

2. Für die Position nach 8 4 Abs. 2 Nr. 3 der Satzung für das Jugendamt des

Landkreises Gießen werden künftig als beratende Mitglieder

Herr Georg Wittich als Vertreter für das Staatliche Schulamt
und Frau Eva Maria Hußmannals Stellvertreterin

in den Jugendhilfeausschuss des Landkreises Gießen gewählt.

Begründung:

Gemäß § 4 der Satzung für das Jugendamt des Landkreises Gießen

(Jugendamtsatzung) vom 15. November 1993, zuletzt geändert durch Satzung vom
15. Mai 2017, gehören dem Jugendhilfeausschuss 15 stimmberechtigte Mitglieder
an. Darüber hinaus sind gemäß Abs. 2 derselben Vorschrift beratende Mitglieder
(und Stellvertreter/innen) zu berufen.

Das Vorschlagsrecht für die 15 stimmberechtigten Mitglieder des
Jugendhilfeausschusses verteilt sich mit 3/5 (= 9 Personen) auf die

Vertretungskörperschaft (also den Kreistag) und mit 2/5 (= 6 Personen) auf die im
Bereich des öffentlichen Trägers wirkenden und anerkannten Träger der freien
Jugendhilfe.

/2

 



nD s

In der Sitzung des Kreistages am 8. November 2021 wurde unter anderem Frau
Christine Rinn als Vertreterin fur die AG Tagesbetreuung gewahlt.

Mit E-Mail vom 28. Oktober 2025 hat der Fachdienst 51 (Kinder- und Jugendhilfe)
mitgeteilt, dass nun Frau Christina Hamburger als Vertreterin für die AG
Tagesbetreuung benannt wird. Die Vertretungsregelung durch Frau Tanja Meyer
bleibt bestehen.

In der Sitzung des Kreistages am 10. Juli 2023 wurde Frau Susanne Hain als
beratendes Mitglied für das Staatliche Schulamt sowie Herr Georg Wittich als
Stellvertreter gewählt.

Mit schriftlicher Mitteilung des Staatlichen Schulamtes für den Landkreis Gießen und
den Vogelsbergkreis vom 3. November 2025 wird künftig für die Position des
Staatlichen Schulamtes Herr Georg Wittich als Vertreter und Frau Eva Maria HuRmann
als Stellvertreterin benannt.

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Es entstehen keine Kosten.

Folgekosten:

 

 

Sonstiges/Bemerkungen:

 

Mitzeichnung:

Fee} A Oj

Kreisgremien und Mid rs ¢. a z

Öffentlichkeitsarbeit a Tt IE
Nicole Fritz Th akg Euler

Organisationseinheit “ Sachbearbeiterin Leiter der
Organisationseinheit

Fak[ek
hauptamtlicher

Kreisbeigeordneter Frank Ide

Dezernent/in

 

| Zustimmungsve rmerk/Sichtvermerk:
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vom: 24. Movember WRS
Die Vorlage wird - mit-Zusatzbesehluss -
genehmigt - ni

Zur Beglaubigung

Het

 

 ¢
Beschluss des 4 yom,

nr etz RT
Die Vorlage wird - mit Zusatzbeschluss-

genehmigt - nicht genehmigt - zurückgestellt

Zur Beglaubigung



LANDKREIS GIESSEN Vorlage Nr.: 1938/2025
Der Kreisausschuss Gießen, den 27. Oktober 2025

Az.: FD 41
Sachbearbeiter: Thomas Beaupain an Yor,
Telefonnummer:-1908 Ien 1,98

Sige

Beschlussvorlage des Kreisausschusses ag

 

 
Grundschule „Goetheschule“ Großen-Buseck Aufstockung;
hier: Projektgenehmigung und Mittelfreigabe
 

Beschluss-Antrag:

Der Kreistag erteilt die Projektgenehmigung und Mittelfreigabe für die
Aufstockung des Gebäudes B an der Grundschule „Goetheschule“ in Großen-
Buseck. Auf der Grundlage der aktuellen Planungsergebnisse betragen die
Gesamtkosten der Baumaßnahme 3,4 Mio. Euro (brutto).

a

Begründung:

Die Schülerzahlen an der Goetheschule in Großen-Buseck sind in den letzten Jahren
kontinuierlich angestiegen, sodass die Raumsituation an der Grundschule aktuell
äußerst angespannt ist. Während im Schuljahr 2018/2019 198 Schülerinnen und
Schüler die Goetheschule besuchten,sind es im aktuellen Schuljahr 285 Schülerinnen
und Schüler (ohne Berücksichtigung der Vorklasse). Auf der Grundlage geplanter
zusätzlicher Wohneinheiten im Einzugsbereich der Grundschule und der
innerörtlichen Verdichtung ist mit einer stabilen Entwicklung der Schülerzahlen zu
rechnen.

Neben den zusätzlichen Raumbedarfen für Klassenräume ergebensich auch aufgrund
der steigenden Teilnehmerzahlen im schulischen Ganztagsangebot weitere räumliche
Handlungsbedarfe, die im Zuge der aktuellen Planung berücksichtigt wurden. Um die
angespannte Raumsituation zu verbessern, wurden durch den Landkreis Gießen auf
dem Schulhof der Schule bereits zwei Klassenräume als Container-Lösung zur
Verfügung gestellt.

Der Landkreis Gießen plant den zusätzlichen Raumbedarf für die Grundschule in
Großen-Buseck in Form einer Aufstockung eines Bestandsgebäudes zu realisieren.
Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass der kleine Schulhof keine Fläche für ein
zusätzliches Gebäudebietet.

Der denkmalgeschützte Altbau (Wilhelmstr. 11) der Liegenschaft wurde im Jahr 1922
eingeweiht. Das neuere Schulgebäude, Haus B (Wilhelmstr. 14), wurde 1956

eingeweiht und 1994 um einen Seitenflügel erweitert. Im Jahr 2017 wurde eine
eingeschossige Mensa in Holzbauweise an das Gebäude B angebaut. Das neuere
Schulgebäude (Gebäude B) wurde statisch untersucht und kommt für eine
Aufstockungin Betracht. Geplantist eine Aufstockung in Holzbauweise, sodass durch
einen hohen Grad der Vorfertigung eine schnelle Errichtung erfolgen kann.

Das Raumprogramm für die Aufstockung wurde mit der Goetheschule im Rahmen der
Planung gemeinsam entwickelt. In der Planung wurdendrei neue Klassenräumesowie
ein Differenzierungsraum mit mobiler Trennwand zum Flurbereich berücksichtigt,
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womit die Goetheschule auch mit Blick auf die künftige Schülerzahlentwicklung
räumlich gut aufgestellt ist.

Um das Bestandsgebäude mit dem aufgestockten Geschoss barrierefrei zu
erschließen, ist vorgesehen, einen Aufzug zu errichten, der alle Etagen des Gebäudes
anbindet und somit auch für den Bestand eine Verbesserung in Bezug auf die
Barrierefreiheit mit sich bringt.

Im Zuge der Aufstockung wird der Brandschutz für das gesamte Gebäude neu
betrachtet, mit dem Ziel, die Nutzungsmöglichkeiten des Schulgebäudes auch für die
übrigen Geschosse zu verbessern.

Im Zuge der Aufstockung werden zudem der alte Stromanschluss sowie die
Hauptverteilung des Gebäudes erneuert.
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Dachkonstruktion
Das Dach der Aufstockung besteht aus einem flach-geneigten Dach. Dieses soll
anschließend mit einer Dachbegrünung als Regenrückhaltung ausgestattet werden.
Das überschüssige Regenwasser wird direkt in die Wieseck abgeleitet.

Photovoltaikanlage
Auf dem Dach soll eine Photovoltaikanlage mit einer geplanten Leistung von 30
kW/Peak errichtet werden, um einen Großteil des benötigten Strombedarfs des
Schulgebäudesselbst decken zu können und so die Betriebskosten dauerhaft gering
zu halten.

Aufzug
Für die Barrierefreiheit des Gebäudes wird ein Aufzug an das Gebäude angebaut, der
alle drei Geschosseerschließen soll.

Energieeffizienz
Die Aufstockung wird mit Passivhauskomponenten errichtet, sodass eine hohe
Energieeffizienz sichergestellt ist.

Mensa
Die bestehende Ausgabeküche sowie die Mensa werden im Zuge der Baumaßnahme
überarbeitet. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen wird der Ausgabebereich
vergrößert, um so alle Kinder gut im Rahmendes schulischen Mittagessens versorgen
zu können. Auch die Sitzmöglichkeiten in der Mensa werden aufgrund der höheren
Teilnehmerzahlen erweitert.

Brandschutz
Durch die Aufstockung ändert sich die Gebäudeklasse von 3 in 4. Deshalb ist es
erforderlich, das gesamte Objekt brandschutztechnisch neu zu betrachten und auf
einen aktuellen Stand zu bringen. In diesem Zuge werden im Rahmen des neuen
Brandschutzkonzeptes auchdie Flure im Gebäude im Rahmeneiner Clustefiésung für
Unterrichtszwecke nutzbar gemacht.

Zeitplan
Auf der Grundlage der aktuellen Planungsergebnisseist mit einem Baustart Ende 2026
zu rechnen. Die geplante Bauzeit beträgt 18 Monate.

 

Finanzielle Auswirkungen:

Es entstehen Gesamtkosten in Höhe vonca. 3,4 Mio. EUR (brutto). Im Haushaltsplan
des Landkreisesist bisher ein Gesamtausgabebedarf in Höhe von 3,2 Mio. EUR (brutto)
für das Projekt vorgesehen, sodass sich der Gesamtausgabebedarf um 200.000 EUR
erhöht. Hintergrundist, dass im Zuge der Aufstockung zusätzliche Anpassungenin
Bezug auf den Brandschutz in den Bestandsetagen des Gebäudeserforderlich sind.
Im Teilfinanzhaushalt 21.1.01.07, Maßnahme Nr. 102 wurdenbisher Mittel in Höhe
von 800.415 EUR bereitgestellt. Es steht zudem eine Verpflichtungsermächtigung in
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Höhe von 1.100.000 EUR zur Verfügung. In den Haushaltsjahren 2026 - 2028
werden die übrigen Mittel in Höhe von 2.599.585 EUR bereitgestellt.

Mitzeichnung:

lewkole|
T. Becker,

iter Fachdienstverbund
T. Beaupain,

Projektleit

     
   

 

hristophef Lipp,

Erster

Kreisbeigeordneter

Zustimmungsvermerk/
Sichtvermerk: ee

v

e

n

g
eeee

 

 

Beschluss des _Kreisausschysses
vom: YO. November 2025
Die Vorlage wird - mi atzbe

genehmigt - nieht-gerehrfije

  

   

Beschluss des Kuda ) vom:
Ar Dam202X

Die Vorlage wird - mit Zusatzbeschluss-
genehmigt- nicht genehmigt - zurückgestellt

Zur Beglaubigung



LANDKREIS GIESSEN Vorlage Nr.: 1961/2025

Der Kreisausschuss Gießen, den 10. November 2025
Az.: 16.4 Leitstellengebühr
Sachbearbeiter: Wolf-Christopher Gramatte
Telefonnummer: an g, Moria.

@

Beschlussvorlage des Kreisausschusses

 

 
Elfte Satzung zur Änderung der Satzung überdie Erhebung von Gebührenfür
die InanspruchnahmederZentralen Leitstelle für den Landkreis Gießen.
 

Beschluss-Antrag:

Der Kreistag beschließt die in der Anlage befindliche Elfte Satzung zur
Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebührenfür die
InanspruchnahmederZentralen Leitstelle für den Landkreis Gießen.

Begründung:

$ 9 Abs.] HRDG bietet dem Landkreis Gießen die Möglichkeit, die ihm verbleibenden
Kosten aus der Durchführung des HRDG, durch die Erhebung von
Benutzungsgebührenbei den beteiligten Leistungserbringern zu finanzieren. Die
Gebühren werden nach den Vorschriften des Gesetzes über kommunale Abgaben
(KAG) in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt.

Die beabsichtigte ErhöhungderLeitstellengebühr zum 01. Januar 2026 um 18,96 €
von 78,34 € auf 97,30 € ergibt sich auf Grundlage der beiliegenden Kalkulation
sowie der zugehörigen Prüfungsfeststellung der Revision zur Leitstellengebühr,
anhand der tatsächlichen Kosten im Jahr 2024.

Letztmalig erfolgte eine Anpassung zum Ol. Januar 2023, im November 2023
erfolgte der Umzug und die Inbetriebnahme der neuen Leitstelle im
Gefahrenabwehrzentrum,das Jahr 2024 bildet nun zum ersten Mal die entstanden

und in Zukunft wiederkehrend zu erwartenden Kosten ab.

Die 44.870 in 2024 abrechenbaren Einsätzen dienen als Grundlage der Abrechnung,
die Anzahl gilt als realistischer Wert auch für die Zukunftsprognose, wobei
außergewöhnliche Umstände wie z. B. Unwetterereignisse durchausschnell zu
sprunghaften Änderungenführen können.

Dem Bereichsbeirat Rettungsdienst wurde in der Bereichsbeiratssitzung am 26.
September 2024 die notwendige Anpassung der Gebühr angekündigt.

 

Finanzielle Auswirkungen:
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Die Gebührenerhöhung wird sich in den Einnahmen und Ausgabenauf dasIST-
Ergebnis 2026 auswirken. Die erwarteten Mehreinnahmen und -Ausgabensind in
dem Haushaltsplanentwurf 2026 berücksichtigt.

Folgekosten:

 Sonstiges/Bemerkungen:

 

Mitzeichnung:

Fachdienst
Gefahrenabwehr

Organisationseinheit

 

Beschluss des
Baal u.avom: AS.

Die Vorlage wird - mitee-
genehmigt - nicht genehmigt- zurückgestellt

Zur Beglaubigung

 

¢
iter/in der

Organisationseinheit

Beschluss des _Kveisausschusses

_

vom:

a4. November 2045 .

Die Vorlage wird -mitZusatzbesehluss -

genehmigt-eeeal

Zur Beglaubigung fl. [te



Eifte Satzung zur Änderung der

Satzung über die Erhebung von Gebührenfür die Inanspruchnahmeder

Zentralen Leitstelle für den Landkreis Gießen

Artikel1

Änderungen

Die Satzung über die Erhebung von Gebührenfür die Inanspruchnahme der

Zentralen Leitstelle für den Landkreis Gießen vom 19. Dezember 1994, zuletzt

geändert durch die zehnte Änderungssatzung vom 7. November 2022, wird

wie folgt geändert:

In 8 4 Abs. I wird die Zahl „78,34"durch „97,30"ersetzt.

Artikel 2

In-Kraft-Treten

Diese Satzungtritt nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung zum

1. Januar 2026in Kraft

Buseck, den 15. Dezember 2025

LANDKREIS GIESSEN

Der Kreisausschuss

Anita Schneider

Landrätin



‚Abrechnung Haushaltsjahr 2024

hier: Kurzfassung .

1. Personal in der Leitstelle

Leitung Leitstelle

iT

 

2. Personalkosten einschlieBlich der anteiligen Pensionsriickstellungen
2.1. Disposition

1.911.075,25 €

2.2. Verwaltung

Leiter derLeitstelle

ALRD

[Verw. Stellenantell
Verw, Stellenanteil Haushalt
|Verw. Stellenanteil FD-
iT

Gesamtsumme|

 

2.3 Weitere Personal- und Personalnebenkoster

67.389,70 €
717.059,26 €
15.295,49 €]

€
€

29.282,42 €]
38.529,68 €]
91.563,81 €]

1.148.544,03€

 

  

 

 

 

 

 
 

Aufwandsentschädigung LNA/OLRD 53.645,50 €

Versorgungsumlagen; Rückstellungen |
und Beihilfen für aktive Beamten und
Tarifangestellte — 51.994,68 €
Rückstellung für Urlaubs- und
Zeitguthaben 54.020,89 €|

Gesamtsumme] 159.661,07 €]

3. Sachkosten und Kalkulatorische Kosten

[Summe Sachkosten 348.723,93 €
[SummeKalkulatorische Kosten __ 1.108.519,84€

‚Gesamtsumme 1.457.243,77 €     
 

4. Zusammenstellung der Gesamtkosten

Personalkosten
Personalkosten Verwaltu!
Personalkosten Weitere
Sachkosten
Kalkulatorische Kosten

Gesamtkosten Leitstelle

5. Berechnung des Eigenanteils

[Personalkosten Disposition _
davon 20%

6. Berechnung

Gesamtkosten Leitstelle

 

T 1.911.075,25 €]
I 382.215,05 €]

 

 

4.676.524,12 €]
 

abzüglich  
 

Eigenanteil Landkreis Gießen

 

 

Kostenerstattung Land Hessen
_382.215,05€)

97.532,00 €]
 

Personalkostenerstattung JUH/DRK

|Mittelhessen wegen Fortbildung
Leitstellenmitarbelter
 

|Auflösungen Pension- und

|Zeitrückstellungen

73.476,67€

21.597,56€
 

 

Bereinigte Kosten  _____4.201.702,84€
 

 

Erwartete NachforderungBetriebskosten

 

GAZG 2023 33.000,00 €
[Erwartete Nachforderung Betriebskosten
GAZG 2024 15.400,00 €
  

[Gesamtkosten 4.150.102,84€]
 

 

EinnahmenLeitstellengebühr 3.515.115,80€|
 

 
 

Unterdeckung 2024

Vortrag Überdeckung 2023
  -634.987,04 €]
 

419.144,34 €] 
 

Vortrag Unterdeckung nach 2025
 

-215.842,70 €]
 

[Abrechenbare Einsätze 2024    44.870)
 

 

 
[Vorschlag zukünftige Lst.-gebühr pro Einsatz
4.365.945,54 € i
Gesamtkosten ’

(inkl.
Unterdeckung

2024 und Vortrag
Überdeckung

2023)

Kosten pro Einsatz

44.870
Einsätze   
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Finanzierung des E-Bus-Linienverkehrs im Linienbündel Lollar-Lumdatal
 

Beschluss-Antrag:

Der Kreistag beschließt die Elektrifizierung des Linienbündels Lollar-Lumdatal
und die damit verbundenen Mehrkosten von EUR 1,00 pro Fahrkilometer
(voraussichtlich EUR 165.000,-- jährlich) bis zum Ablauf des Verkehrsvertrages
am 08.12.2029.

ee

Begründung:

Die Clean Vehicles Directive (CVD) der EU sieht vor, für öffentliche Dienstleistungs-

aufträge über Personenverkehrsdienste mit Straßenfahrzeugen (ÖPNV) emissions-

freie Antriebe vorzuschreiben.Bis 31.12.2030 müssen 65% der beschafften Busse
emissionsfrei sein. In der jetzigen Fassung der CVD sind Überlandverkehre ausge-
nommen, jedoch ist ein Umstieg auf emissionsfreie Antriebe im ÖPNV nicht nur bei-

spielgebend, sondern auch für die Erreichung der Klimaschutzziele aus dem Master-
plan 100% Klimaschutz unerlässlich. In seiner Sitzung am 19.02.2024 beschloss der
Kreistag die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie Landkreis Gießen (Vorlage
1243/2024). Im strategischen Ziel 5.1 (Förderung des klimafreundlichen Verkehrs)
sieht die Nachhaltigkeitsstrategie die Priorisierung umweltfreundlicher Verkehrsmit-
tel vor,

Die VGO hatbereits in ihren Konzessionsverträgen eine Öffnungsklausel vorgese-
hen, die eine schrittweise Umstellung auf emissionsfreie Busse ermöglicht, ein-

schließlich der Möglichkeit der Anpassung der Vergütung an die Mehrkostenvon
emissionsfreien Bussen.

Ein kurzfristig umsetzbarer Schritt auf diesem Wegist die Elektrifizierung des bis
08.12.2029 an die Erletz-Reisen vergebenen Linienbündels Lollar-Gleiberger Land.
Erletz-Reisen möchte die Übergangszeit dazu nutzen, sich nachhaltig aufstellen und
die Linienbusflotte sukzessive elektrifizieren. Hierfür hat das Unternehmen Bundes-
fördermittel für die Beschaffung der Busse und den Aufbau der notwendigen Ladein-
frastruktur erfolgreich beantragt. Zum Einsatz werdendrei batterieelektrische Busse
kommen.

Die jährliche Gesamtfahrleistung wurde von der VGO auf maximal 164.000 Kilome-
ter kalkuliert, der Mehrpreis für den Betrieb der Busse im Vergleich zu Dieselbussen
mit EUR 1,00 pro elektrisch geleistetem Fahrkilometer. Die erbrachte Fahrleistung
der batterieelektrischen Busse auf diesem Linienbündel wird von der VGO in der Jah-

resabrechnung ausgewiesen.
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Der Beginn des Einsatzes der batterieelektrischen Busse ist abhängig von der Auslie-
ferung der Fahrzeuge. Der Modellrechnungliegt ein Beginn der Fahrdienste zum
01.01.2027 zugrunde.

 

Finanzielle Auswirkungen:

In dem Zeitraum 01.01.2027 bis 08.12.2029 werden Kosten von insgesamt
485.000,-- Euro entstehen:

2027: EUR 165.000,-- (bereits vorhanden)
2028: EUR 165.000,--
2029: EUR 155.000,--

Das Budget wird für das Produkt 53.5.01 für die Jahre 2027, 2028 und 2029 ange-
meldet. Die Auszahlung erfolgt vorbehaltlich der Haushaltsverabschiedung und Ge-
nehmigung derbetreffenden Haushalte.

Im abgeschlossenen Projekt „Lernwerkstatt Wasserstoff-Brennstoffzellenbusse im
Landkreis Gießen“ konnten im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von EUR
188.833,36 eingespart werden. Diese Mittel können im Rahmen der Deckungsfähig-
keit unter Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltes 2027 bis zur Höhe von
165.000 verwendet werden.

Folgekosten:

Es entstehen keine Folgekosten.

 

Sonstiges/Bemerkungen:

 

Mitzeichnung:

Wirtschaftsförderung, 7 ) co ,

Tourismus, re 4) ye oz

Klimaschutz =
¢ R-: Dr. Manfred Felske-Zech

Leiter der Organisations-
einheit

Organisationseinheit

  
| Zustimmungsvermerk/Sichtvermerk:
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Abschlusseiner vertraglichen Vereinbarung zur Durchführung des
Bauleitverfahrens sowie eines Grundstückstauschs für den Neubau derGallus-
Schule Grünberg
 

Beschluss-Antrag:

Der Kreistag beschließt den Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung
(ANLAGE) zur Durchführung des Bauleitplanverfahrens sowie eines

Grundstücktauschs für den Neubauder Gallus-Schule Grünberg.

Begründung:

Die Gallus-Schule Grünberg hatseit Jahren steigende Schülerzahlen, wodurchsich ein

zusätzlicher Raumbedarffür die Schule ergibt. Zudem befindet sich das Gebäudein
einem sanierungsbedürftigen Zustand und kann wirtschaftlich nicht sinnvoll erweitert
werden. Da sich eine Erweiterungsbaumaßnahme auf dem Schulgrundstück der
Gallus-Schule Grünberg nicht realisieren lässt, wurde gemeinsam mit der Stadt
Grünberg die Idee entwickelt, auf einem noch zu vermessenden Teilgrundstück von
ca. 13.000 m? des in unmittelbarer Nähe der Schule befindlichen städtischen
Grundstückes in der Gemarkung Grünberg, Flur 15, Flurstück-Nr. 2/1 einen

Erweiterungsneubau zu errichten.

Die direkt an dieses städtische Grundstück angrenzenden kreiseigenen Grundstücke
in der Gemarkung Grünberg, Flur 16, Flurstück-Nr. 23, mit einer Größe von 3.310 m?

und Flurstück-Nr. 24, mit einer Größe von 6.679 m? sollen im Rahmeneines gesondert
zu schließenden notariellen Vertrages gegen den städtischen Grundstücksteil
getauscht werden.

Für den Neubau der Gallus-Schule wurde bereits ein Architektenwettbewerb unter
Berücksichtigung des noch zu vermessenden Teilgrundstücks von ca. 13.000 m?
durchgeführt. Die weitere Planung wird auf dieses Grundstück abgestimmt, sodass
mit diesem Vertrag die Grundlagefür die weitere Planung geschaffen wird.

Um den Neubau der Gallus-Schule zu ermöglichen, ist die Aufstellung eines
Bebauungsplanes „Gallus-Schule“ und eine Flächennutzungsplan-Änderung zwingend
erforderlich, die zeitnah durch die Stadt Grünberg herbeigeführt werden muss. Das
Bauleitverfahren wird durch die Stadt Grünberg veranlasst. Danach soll die
Übertragung der für das Vorhaben benötigten Teilfläche durch die Stadt Grünberg an
den Landkreis Gießen erfolgen.

Hierzu ist der Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung (ANLAGE)erforderlich.
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In der Vertragsdatenbank des Landkreises Gießen wird diese unter der Vertrags-ID:
LKGI-V-002697 eingestellt.

 

Finanzielle Auswirkungen:

Für die Durchführung des Bauleitverfahrens entstehen voraussichtliche Kosten in
Höhe von 40.171,73 Euro. Die Mittel stehen zur Verfügung im Teilfinanzhaushalt
unter Produkt: 22.1.01.03, MaßnahmeNr.: 102.
Eine sich aus dem Grundstückstausch ergebende Wertdifferenz auf der Grundlage der
zum Ol. Januar 2026 geltenden Bodenrichtwerte wird entsprechenddervertraglichen
Vereinbarung ausgeglichen. Eine etwaige Ausgleichszahlung der Stadt Grünberg an
den Landkreis Gießen wird unter Produkt: 22.1.01.03, Maßnahme: 102 vereinnahmt.

Folgekosten:

 

 

Sonstiges/Bemerkungen:
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Fachdienstleiter FD Bauen Sachbearbeiterin Leiter des

FD Bauen Fachdienstverbundes
Schule, Bauen,
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Zentrale Dienste

  

   Christopfier Lipp
Erster

Kreisbeigeordneter
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Vertragliche Vereinbarung “1/205
zur Durchführung des

Bauleitplanverfahrens sowie eines
Grundstücktauschs für den Neubau der

Gallus-Schule Grünberg

Zwischen

der Stadt Grünberg, vertreten durch den Magistrat, dieser vertreten durch Herrn
Bürgermeister Marcel Schlosser und Herrn ErstenStadtrat Tobias Lux, Rabegasse
1, 35305 Grünberg,

- im Folgenden: Stadt Grünberg -

und

dem Landkreis Gießen, vertreten durch den Kreisausschuss, dieser vertreten

durch Frau Landrätin Anita Schneider und Herrn hauptamtlichen Ersten
Kreisbeigeordneten Christopher Lipp, Riversplatz 1 - 9, 35394 Gießen,

- im Folgenden: Landkreis Gießen -

Präambel

Die Gallus-Schule Grünberg hatseit Jahren steigende Schülerzahlen, wodurchsich ein
zusätzlicher Raumbedarffür die Schule ergibt. Zudem befindet sich das Gebäude in
einem sanierungsbedürftigen Zustand und kann wirtschaftlich nicht sinnvoll erweitert
werden. Da sich eine Erweiterungsbaumaßnahme auf dem Schulgrundstück der
Gallus-Schule Grünberg nicht realisieren lässt, wurde gemeinsam mit der Stadt

Grünberg die Idee entwickelt, auf einem noch zu vermessenden Teilgrundstück von
ca. 13.000 m? des in unmittelbarer Nähe der Schule befindlichen städtischen
Grundstückes in der Gemarkung Grünberg, Flur 15, Flurstiick-Nr. 2/1 einen
Erweiterungsneubauzu errichten.

Die direkt an dieses städtische Grundstück angrenzendenkreiseigenen Grundstücke
in der Gemarkung Grünberg, Flur 16, Flurstück-Nr. 23, mit einer Größe von 3.310 m?
und Flurstück-Nr. 24, mit einer Größe von 6.679 m? sollen im Rahmeneines gesondert

zu schließenden notariellen Vertrages gegen den städtischen Grundstücksteil
getauscht werden.

Für den Neubau der Gallus-Schule wurde bereits ein Architektenwettbewerb unter
Berücksichtigung des noch zu vermessenden Teilgrundstücks von ca. 13.000 m?
durchgeführt. Die weitere Planung wird auf dieses Grundstück abgestimmt, sodass
mit diesem Vertrag die Grundlage für die weitere Planung geschaffen wird.
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Um den Neubau der Gallus-Schule zu ermöglichen, ist die Aufstellung eines
Bebauungsplanes „Gallus-Schule“ und eine Flächennutzungsplan-Änderung zwingend
erforderlich, die zeitnah durch die Stadt Grünberg herbeigeführt werden muss. Das
Bauleitverfahren wird durch die Stadt Grünberg veranlasst. Danach soll die
Übertragung der für das Vorhaben benötigten Teilfläche durch die Stadt Grünberg an
den Landkreis Gießen erfolgen. Vor diesem Hintergrund schließen die
Vertragsparteien nachfolgende vertragliche Vereinbarung:

§ 1 Eigentumsverhaltnisse und Eigentumstibertragung

(1) Die Stadt Grünberg ist Eigentümerin des in der Gemarkung Grünberg, Flur 15,
Flurstück Nr. 2/1 liegenden Grundstückes mit einer Gesamtgröße von 482.494
m?. Bei dem Grundstück handelt es sich um forstwirtschaftliche Fläche. Der
voraussichtliche Bodenrichtwert zum Stichtag 1.1.2026 für das Grundstück der
Stadt Grünberg liegt bei 0,55 Euro/ m?.

(2) Der Landkreis Gießen ist Eigentümer der in der Gemarkung Grünberg Flur 16,
Flurstück-Nr. 23 mit einer Gesamtgröße von 3.310 m? und Flurstück-Nr. 24 mit
einer Gesamtgröße von 6.679 m? liegenden Grundstücke. Bei den
Grundstücken handelt es sich um Baufläche für Gemeinbedarf. Der
voraussichtliche Bodenrichtwert zum Stichtag 1.1.2026 für die Grundstücke
des Landkreises Gießen liegt bei 22,00 Euro/ m?.

(3) Aus dem Grundstück der Stadt Grünberg in der Gemarkung Grünberg, Flur 15,
Flurstück Nr. 2/1 soll eine ca. 13.000 m? große Fläche (nachfolgend
Vertragsfläche genannt) herausparzelliert und dem Landkreis Gießen
übereignet werden.

(4) Als Gegenleistung soll der Landkreis Gießen der Stadt Grünberg die beiden
kreiseigenen Grundstücke in der Gemarkung Grünberg Flur 16, Flurstück-Nr.
23 mit einer Gesamtgröße von 3.310 m? und Flurstück-Nr. 24 mit einer
Gesamtgröße von 6.679 m?, insgesamt somit 9.989 m?, übereignen.

(5) Der Wert der jeweiligen Grundstücke soll für den Grundstückstausch auf der

Grundlage des zum 1.1.2026 geltenden Bodenrichtwertes ermittelt werden.
Eine daraus sich ergebende Differenz soll ausgeglichen werden(s. hierzu auch
§ 3 dieser Vereinbarung).

(6) Die genaue Lage und der Zuschnitt der Flächen sind auf dem als ANLAGE1

beigefügten Lageplan farblich kenntlich gemacht.

8 2 Einleitung und Durchführung eines Bauleitverfahrens

(1)Die Stadt Grünberg beabsichtigt, für die Vertragsfläche den
Flächennutzungsplan zu ändern und einen Bebauungsplan aufzustellen, um
die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungenfür die Errichtung einer neuen
Förderschule auf der Grundlage der Planungen des durchgeführten
Architektenwettbewerbszu schaffen.

(2) Die Vertragsparteien streben an, das Bauleitverfahren innerhalb von zwei
Jahren nach Abschluss dieser Vereinbarung abzuschließen.
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(2) Der Stadt Grünberg liegt hierzu ein Honorarangebotdes Planungsbüros Fischer
Partnerschaftsgesellschaft mbB, Im Nordpark 1, 35435 Wettenberg über einen
Gesamtbetrag von 38.171,73 Euro (brutto) vor. Hinzu kommen
Verwaltungskosten der Stadt Grünberg von 2.000,00 Euro.

(3) Sollte die Stadt Grünberg das Bauleitverfahren nicht innerhalb vondrei Jahren

nach Abschluss dieser Vereinbarung zum Abschluss bringen, ohnedass hierfür
Gründe vorliegen, die nicht von der Stadt Grünberg zu vertreten sind, kann der
Landkreis Gießen diese Vereinbarung kündigen und die Rückabwicklung des
Grundstückstauschs verlangen.

8 5 Nutzungsrechte

(1) Bereits nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung ist der Landkreis Gießen oder
von ihm beauftragte Dritte berechtigt, das städtische Grundstück mit sofortiger
Wirkung zur Vorbereitung der geplanten Baumaßnahme
(Vermessungsarbeiten, Bodenproben etc.) jederzeit zu betreten bzw. zu
befahren, um diese Arbeiten durchführen zu können.

(2) Im Gegenzugist die Stadt Grünberg ebenfalls berechtigt, die Grundstücke in
der Gemarkung Grünberg, Flur 16, Flurstück-Nr. 23 und Flurstück-Nr. 24 zu

überplanen und vorbereitende Maßnahmen (Vermessungsarbeiten,
Bodenprobenetc.) durchzuführen.

8 6 Vertragsdauer

(1) Diese Vereinbarungtritt mit der Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien
in Kraft.

(2) Eine ordentliche Kündigung dieses Vertrags schließen die Parteien bis zum
31.12.2028 aus.

8 7 Haftung

(1) Die Vertragsparteien haften wechselseitig bis zur Übereignung der in diesem
Vertrag bezeichneten Grundstücke für alle Schäden, welche aus der Nutzung
der Grundstücke der jeweils anderen Vertragspartei nach Maßgabe dieses
Vertrages entstehen.

(2) Die Vertragsparteien sichern wechselseitig zu, dass ihnen wesentliche

verborgene Sachmängel, wie schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten
nicht bekannt sind oder bekannt sein müssten.

(3) Sollte eine Vertragspartei aufgrund der vertragsgemäßen Nutzung der
Grundstücke von Dritten in Anspruch genommen werden, haftet die jeweils
andere Vertragspartei, welche nach Maßgabe dieses Vertrages das Grundstück
genutzt hat. Die Vertragsparteien stellen sich im Innenverhältnis von
sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die sich aus der vertragsgemäßen Nutzung
der Grundstücke ergeben.
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(4) Im Übrigen finden die Regelungen aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch
Anwendung.

§ 8 Verkehrssicherungspflicht

Die Verkehrssicherungspflicht für die Tauschgrundstücke obliegen bis zur
Übereignung dem jeweiligen Grundstückseigentümer.

8 9 Schriftform /
Salvatorische Klausel

(1) Nachträgliche Änderungen und Ergänzungendieses Vertrages bedürfen der
Schriftform. Dies gilt auch für eine ÄnderungderSchriftformklausel. Mündliche
Nebenabreden bestehennicht.

(2) Soweit eine der Bestimmungen dieses Vertrages, gleich aus welchem Grund,
unwirksam sein sollte, gelten die übrigen Bestimmungen unverändertfort. Die
Vertragsparteien vereinbaren bereits jetzt, eine unwirksame Bestimmung

durch eine gültige Bestimmung zu ersetzen, die dem gewollten Zweck in
gesetzlich zulässiger Weise am nächsten kommt.

8 10 Anlagen

Der Vereinbarung werden folgende Anlagen beigefügt:

ANLAGE1 - Lageplan

Beide Vertragsparteien erhalten jeweils eine Ausfertigung der vertraglichen
Vereinbarung.

Grünberg, den _____________--

STADT GRÜNBERG

Der Magistrat

Marcel Schlosser Tobias Lux
Bürgermeister Erster Stadtrat

Gießen, den ______________-

LANDKREIS GIESSEN
Der Kreisausschuss

Anita Schneider Christopher Lipp
Landrätin Hauptamtlicher Erster Kreisbeigeordneter
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Gemäß $ 4 lit. d) der Satzung für den Eigenbetrieb „Servicebetrieb Landkreis Gießen“

ist der Kreistag für die Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes zuständig.

Der Kreistag wird daher gebeten, den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2026
zu beschließen.

 

Finanzielle Auswirkungen:

Die Mittel stehen zur Verfügungin den Teilergebnishaushalten 11.1.41, 21.1.01,
21.8.01, 22.1.01, 23.1.01,24.1, 24.3.01 und 31.3.01 unter Vorbehalt der
Genehmigung des Haushaltsplanes 2026.

Folgekosten:

 

Sonstiges/Bemerkungen:
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s£°µ£°²³¬¥±J ³¬¢ b¬²±­°¥³¬¥±©­±²£¬ ¬~¡¦ ^³±±¡¦°£§ ³¬¥ ³¬¢ k£³´£°¥~ £ ¢£°
a§£¬±²ª£§±²³¬¥£¬ ±­µ§£ ´£°²°~¥ª§¡¦ ¤£±²¥£ª£¥£° m°£§±~¬®~±±³¬¥£¬ ³¬¢
j~°©²®°£§±Ģ¬¢£°³¬¥£¬£¬²±®°£¡¦£¬¢£ s£°Ģ¬¢£°³¬¥£¬£°¥£ £¬K

eĴ¦£°£ p£ª ±²~¬ª§£¤£°£°Jd£ ĺ¦°£¬¤ĺ° ¢§£ q­¬¬~¥£¬ £°¥£ £¬±§¡¦  £§ ¢£¬ ¤­ª¥£¬¢£¬
c°~©²§­¬£¬W

NK a§£ d£ ĺ¦° ¤ĺ° ^ fsJe­ª¸ ±²£§¥² ´­¬ NUS L² ~³¤ NVU L²I µ£§ª ¢£°
b¬²±­°¥³¬¥±®°£§± ¥£±²§£¥£¬§±²K

OK a§£ d£ ĺ¦° ¤ĺ° h³¬±²±²­¤¤°­¦°£ ±²£§¥² ´­¬ QUM L² ~³¤ RNQ L²I ¢~ ¢£³²ª§¡¦
µ£¬§¥£° ~¬¥£ª§£¤£°² µ§°¢ EOIR ² ~¬±²~²² QIP ²F ³¬¢ ¢~¦£° ¢§£ c§¶©­±²£¬ ¢£°
`­¬²~§¬£° ±²Ģ°©£° §¬± d£µ§¡¦² ¤~ªª£¬ ³¬¢ ¸³ £§¬£° d£ ĺ¦°£¬£°¦Ĵ¦³¬¥
¤ĺ¦°£¬K

LP



OPR

c§¶©­±²£¬ ¢£° `­¬²~§¬£° ±²Ģ°©£° §¬± d£µ§¡¦² ¤~ªª£¬ ³¬¢ ¸³ £§¬£°
d£ ĺ¦°£¬£°¦Ĵ¦³¬¥ ¤ĺ¦°£¬K

PK a§£ d£ ĺ¦° ¤ĺ° a§±®£°±§­¬±¤~° £¬ ±²£§¥² ´­¬ OMQ L² ~³¤ QSV L²K
a§±®£°±§­¬±¤~° £¬ µ³°¢£¬  §± OMOQ ©­±²£¬ª­± ~« p¡¦~¢±²­¤¤«­ §ª
~¬¥£¬­««£¬E~ªª£§¬ ¢§£ b¬²±­°¥³¬¥ ©­±²£²£ ~ £°  °³²²­ RPRIJ L²FK
a~ £± ±§¡¦ ³« ¬§¡¦² ¥£¤Ģ¦°ª§¡¦£ ^ ¤Ģªª£ ¦~¬¢£ª²I §±² ©£§¬£ ^¬¬~¦«£
~« p¡¦~¢±²­¤¤«­ §ª ¬­²µ£¬¢§¥K d£¬£°£ªª £«®¤£¦ª£¬ µ§° ¢§£
b¬²±­°¥³¬¥ ¢£° a§±®£°±§­¬±¤~° £ §« £§¬¥£²°­¡©¬£²£¬ w³±²~¬¢ ĺ £°
¢§£ o£±²«ĺªª²­¬¬£K cĺ° ¢§£¨£¬§¥£¬I ¢§£ ±§¡¦ ¢£¬ q°­¡©¬³¬¥±®°­¸£±±
£°±®~°£¬ «Ĵ¡¦²£¬I  £±²£¦² ±£§² OMOR ¢§£ jĴ¥ª§¡¦©£§²I
a§±®£°±§­¬±¤~° £ ©­±²£¬®¤ª§¡¦²§¥ ~« ^tw ~ ¸³¥£ £¬K a§£
 £°£¡¦¬£²£ d£ ĺ¦° §¬ eĴ¦£ ´­¬ QSV L² ±­ªª²£ ¥£±²~¤¤£ª² §¬ ¸µ£§
p¡¦°§²²£¬ £§¬¥£¤ĺ¦°² µ£°¢£¬I ³« ¢§£ ^¬ª§£¤£°£° ¬§¡¦² ´­« £°±²£¬ g~¦°
~¬ ±­ ±²~°© ¸³  £ª~±²£¬K a~¦£° µ³°¢£ §« £°±²£¬ g~¦° ¬³° £§¬£
d£ ĺ¦° ´­¬ OMQ L² E£¬²±®°£¡¦£¬¢ ¢£° o£±²«ĺªª¥£ ĺ¦° ~« ^twF
£°¦­ £¬K a§£ ¥£®ª~¬²£ d£ ĺ¦° ¤ĺ° OMOS ´­¬ QSV L² £¬²±®°§¡¦² ¢£¬
²~²±Ģ¡¦ª§¡¦£¬ h­±²£¬K

QK a§£ d£ ĺ¦° ¤ĺ° p®£°°«ĺªª ³¬¢ o£±²«ĺªª ±²£§¥² µ£¥£¬ ¢£°
¥£±²~¤¤£ª²£¬ `lXJ_£®°£§±³¬¥ ³¬¢ ¢£° ´£°²°~¥ª§¡¦ ´£°£§¬ ~°²£¬
m°£§±¥ª£§²©ª~³±£ªI ¢§£ ª~³² m°­¥¬­±£ £°£¡¦¬³¬¥ ¸³ £§¬£° b°¦Ĵ¦³¬¥
¢£° d£±~«²©­±²£¬ Eq°~¬±®­°² ³¬¢ b¬²±­°¥³¬¥F §¬ OMOS ¤ĺ¦°£¬ µ§°¢K

RK a§£ d£ ĺ¦° ¤ĺ° d°ĺ¬±¡¦¬§²²Ld~°²£¬~ ¤Ģªª£ ±§¬©² E§« d£¥£¬±~²¸ ¸³
¢£¬ ©­«®­±²§£° ~°£¬ ^ ¤Ģªª£¬ ~³± ¢£° _§­²­¬¬£FI µ£§ª §« ¬£³£¬
s£°²°~¥ ¢§£ b¬²±­°¥³¬¥±©­±²£¬ ¤ĺ° d°ĺ¬±¡¦¬§²²Ld~°²£¬~ ¤Ģªª£
¥£¥£¬ĺ £° ¢£« ~ª²£¬ s£°²°~¥ ¬§£¢°§¥£°±§¬¢K

k§£¢°§¥£°£  ¸µK ¦Ĵ¦£°£ p£ª ±²~¬ª§£¤£°£°Jd£ ĺ¦°£¬ ¤ĺ° ¢§£ ³¬²£° OMM©¥J
m~³±¡¦~ª£¬ £°¥£ £¬ ±§¡¦  £§ ¢£¬ ¤­ª¥£¬¢£¬ c°~©²§­¬£¬I ¢§£ _£°£¡¦¬³¬¥ ¢£°
m~³±¡¦~ª£ £°¥§ ² ±§¡¦ ¢³°¡¦ j³ª²§®ª§©~²§­¬ ¢£± q­¬¬~¥£®°£§±£± «§² ¢£°
¢³°¡¦±¡¦¬§²²ª§¡¦ ~¬¥£ª§£¤£°²£¬ j£¬¥£ ¢£° ³¬²£° OMM ©¥J^¬ª§£¤£°³¬¥£¬W

NK a§£ d£ ĺ¦° ¤ĺ° ¢§£ ³¬²£° OMM ©¥Jm~³±¡¦~ª£¬ ¤ĺ° ^± £±²¸£«£¬²I
a~¡¦®~®®£I m­°£¬ £²­¬Ld~± £²­¬ ³¬¢ e~°²©³¬±²±²­¤¤£ ©Ĵ¬¬£¬
¥£±£¬©² µ£°¢£¬I µ£§ª ¢§£ ~¬¥£ª§£¤£°²£¬ a³°¡¦±¡¦¬§²²±¥£µ§¡¦²£ ¬§£¢°§¥£°
±§¬¢ ~ª± §« s­°¨~¦°K

OK a§£ d£ ĺ¦° OMOS ¤ĺ° ¢§£ ³¬²£° OMM ©¥ m~³±¡¦~ª£  £§ ¢£¬
h³¬±²±²­¤¤°­¦°£¬ °£¢³¸§£°² ±§¡¦ ±­ ±²~°©I µ£§ª  £§ ¢£° d£ ĺ¦° ¤ĺ° OMOR
´­¬ £§¬£« ¸³ ¦­¦£¬ a³°¡¦±¡¦¬§²²±¥£µ§¡¦² ®°­ ^¬ª§£¤£°³¬¥  £§ ¢£¬
³¬²£° OMM ©¥J^¬ª§£¤£°³¬¥£¬ ~³±¥£¥~¬¥£¬ µ³°¢£K_§± OMOQ ª~¥£¬ ©£§¬£
f¬®³²´£°µ§£¥³¬¥£¬ ¤ĺ° h³¬±²±²­¤¤°­¦°£ ´­°I ¢~ ¢§£±£  £§ ¢£°
^¬ª§£¤£°³¬¥ ~ª± p®£°°«ĺªª £°¤~±±² µ³°¢£¬ ³¬¢ ¢~¦£° ©£§¬£
a³°¡¦±¡¦¬§²²±«£¬¥£¤ĺ° ~¬¥£ª§£¤£°²£ h³¬±²±²­¤¤°­¦°£  £°£¡¦¬£² µ£°¢£¬
©­¬¬²£I £± ¥~  ¬³° p¡¦Ģ²¸µ£°²£K a§£±£ p¡¦Ģ²¸³¬¥ ´­¬ §« a³°¡¦±¡¦¬§²²
VM ©¥L ^¬ª§£¤£°³¬¥ ª~¥ µ£§² £¬²¤£°¬² ´­¬ ¢£¬ ²~²±Ģ¡¦ª§¡¦£¬
^¬ª§£¤£°³¬¥£¬ µ§£ ±§¡¦ §¬ OMOR ¦£°~³±¥£±²£ªª² ¦~²K a§£ ¢³°¡¦±¡¦¬§²²ª§¡¦
~¬¥£ª§£¤£°²£ j£¬¥£  £²°³¥ §¬ ¢§£±£« g~¦° ¬³° PM ©¥L ^¬ª§£¤£°³¬¥K a~
¢~± a³°¡¦±¡¦¬§²²±¥£µ§¡¦²¤ĺ° ¢§£ _£°£¡¦¬³¬¥ ¢£° m~³±¡¦~ª¥£ ĺ¦° OMOS
¬³° ¬­¡¦ £§¬ a°§²²£ª ¢£± a³°¡¦±¡¦¬§²²±¥£µ§¡¦²± ¤ĺ° ¢§£ _£°£¡¦¬³¬¥ ¤ĺ°
OMOR  £²°Ģ¥²I ±§¬©² ~³¡¦ ¢§£ m~³±¡¦~ª¥£ ĺ¦° OMOS ~³¤ £§¬ a°§²²£ª ¢£°
m~³±¡¦~ª¥£ ĺ¦° ´­¬ OMOR E´­¬ QPIJ §¬ OMOR ~³¤ NPIJ §¬ OMOSFK
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